
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 82 B-KUVG Reise-(Fahrt-) und
Transportkosten

 B-KUVG - Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2023

Zur Inanspruchnahme der P ichtleistungen der Krankenversicherung, die aus den Versicherungsfällen der Krankheit

und der Mutterschaft (§ 52 Z 2 und 3) entstehen, sind im notwendigen Ausmaß die Reise- (Fahrt-) und Transportkosten

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu übernehmen.
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